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§ 4 ABO 2005 Warenvorrat
 ABO 2005 - Apothekenbetriebsordnung 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.02.2025

1. (1)In der öffentlichen Apotheke muss ein zur ordnungsgemäßen Versorgung der Bevölkerung entsprechender

Arzneimittelvorrat bereitgehalten werden.

2. (2)Der Leiter/die Leiterin hat bei der Lagerhaltung unter Berücksichtigung des aktuellen Erstattungskodex

insbesondere auf die Lagerung einer ausreichenden Menge der durch die Träger der Sozialversicherung

erstattungsfähigen Arzneimittel zu achten.

3. (3)Der Umfang der in § 1 Abs. 5 angeführten Waren darf den ordnungsgemäßen Betrieb der öffentlichen

Apotheke nicht beeinträchtigen.
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